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Rolf G. Heinze, Peter Runde, M. Treder

Betriebliche Beschäftigungsstrategien und
gewerkschaftliche Politik gegenüber Behinderten
Zur Diskussion um die Berufsausbildung jugendlicher Behinderter

1. Einleitung

Im folgenden Aufsatz werden zunächst einige neuere arbeitsmarkt-
theoretische Überlegungen skizziert, die sich vorwiegend mit den auch in
der Bundesrepublik zu verzeichnenden Spaltungstendenzen auf dem Ar-
beitsmarkt beschäftigen. I Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen
stellen wir einige Muster der betrieblichen Strategien gegenüber Behin-
derten und Leistungsgeminderten dar und besprechen in diesem Zusam-
menhang Aspekte gewerkschaftlicher Behindertenpolitik.? Anhand der
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Berufsausbildung jugendlicher Behinderter werden sodann die Forderun-
gen der Gewerkschaften exemplarisch diskutiert.

2. Segmentation des Arbeitsmarktes und die lage von Problemgruppen

Für Betriebe in profit- und konkurrenzgesteuerten Wirtschaftssy.
sternen ergibt sich das Funktionserfordernis, sich gegenüber negativen
Einwirkungen von außen durch Autonomisierung weitgehend zu irnrnu-
nisieren, um eine erhöhte Flexibilität zur längerfristigen Sicherung der
Rentabilität zu erreichen. Dabei sind Determinanten der Außeneinwir-
kungen: die Beschaffungsmärkte, die Absatzmärkte und die rechtli~h.
politischen Prämissen} Eine wesentliche Strategie der Autonomisierung
besteht darin, die Arbeit innerhalb des Betriebes so zu organisieren ('Be.
weglichkeit nach innen '4), daß auf Einwirkungen von außen kurzfristig
reagiert werden kann.

Menschliche Arbeit ist für Betriebe ein Kostenfaktor , der unter dem
Aspekt der Kapitalmaximierung ebenso wie andere Faktoren in die Pla-
nung des Betriebes mit eingeht. So sind sie bemüht, diejenigen Arbeits-
kräfte, deren Rekrutierungs-, Einarbeitungs- und Ausbildungskosten be-
sonders hoch waren und die durch langjährige Mitarbeit ein betriebsspe-
zifisches Wissen kumuliert haben, das eine hohe Flexibilität erwarten
läßt, als 'Stamm' zu halten, während für den konjunkturanfälligen Be-
reich der Produktion nur solche Arbeitskräfte rekrutiert werden, für die
die fixen Rekrutierungs- und Fluktuationskosten gering sind, die somit
aber auch nur auf }edermanns-Arbeitsplätzen' (Bereich minderqualifi-
zierter , restriktiver Tätigkeiten mit geringer Beschäftigungsstabilität und
geringem Einkommen) beschäftigt werden können.>

Die Konstituierung derartiger innerbetrieblicher Teilarbeitsmärkte hat
für das Unternehmen zwei positive Dimensionen. Zum einen kann das
Beschäftigungsvolumen in Übereinstimmung mit den Absatz- und Auf-
tragsschwankungen variiert werden, ohne daß große Fluktuationskosten
hinzunehmen wären, zum anderen kann die Existenz einer Randbeleg-
schaft eine disziplinierende Wirkung auf das Verhalten des Teils der
Stamm belegschaft bewirken, der Grund zu der Befürchtung hat, daß
auch in diesem Bereich künftig Arbeitsplätze durch technische oder orga-
nisatorische Maßnahmen in ']edermanns-Arbeitsplätze' umgewandelt
werden können. 6 Die Konstitutierung interner Teilarbeitsmärkte beson-
ders in Großbetrieben und die damit verbundene Spaltung der Beschäf-
tigten in Stamm- und Randbelegschaft bedingt gleichzeitig eine Margi-
nalisierung von nicht so konfliktfähigen 'Problemgruppen' des Arbeits-
marktes (ältere Arbeitnehmer, Frauen, Behinderte und Leistungsgemin-
derte etc.), da diese vorwiegend der Randbelegschaft angehören." Diese
doppelt benachteiligten Arbeitnehmergruppen sind von dem Versuch
der Betriebe, die Randbelegschaft auf ein Minimum zu reduzieren, in
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der Weise betroffen, daß eine auf die askriptiven Merkmale (gesundheit-
licher Status, Geschlecht, Alter ete.) bezogene Selektion zu verzeichnen
ist.8

Von der diskriminierenden Einstellungsselektion der Betriebe im Rah-
men ihrer Autonomisierungssrrategien sind besonders behinderte und
leistungsgeminderte Personen betroffen: In einer Untersuchung, die her-
ausfinden wollte, welche Problemgruppen Arbeitgeber mit Zuschüssen
bevorzugt einstellen würden, zeigte sich, daß die "Leistungsgeminder-
ten" in der Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber hinter den auszubil-
denden, älteren und z.T. auch hinter den weniger qualifizierten Arbeits-
kräften angeführt werden.?

3. Selektive Beschäftigungspolitik der Betriebe auf der internationalen
Ebene

Bislang wurde das Einstellungsverhalten von Betrieben (besonders
NeueinsteIlung von Schwerbehinderten) und die Handhabung des
Schwerbehindertengesetzes (SchwerbG 1974, das u.a. für alle Betriebe
mit mehr als 16 Arbeitnehmern eine Beschäftigungsquote von 6 % und
einen besonderen Kündigungsschutz festlegt) nicht ausreichend empi-
risch untersucht.

Eine kleine, auf den Raum Hamburg beschränkte explorative Studie
zur Überprüfung der Einhaltung der Beschäftigungspflicht von öffentli-
chen und privaten Betrieben bezüglich des Schwerbehindertengesetzes'?
hat gezeigt, daß Unternehmen bemüht sind, entweder die Einstellung
von Behinderten zu vermeiden oder sich sozialstaatlicher Interventionen
- in Form des Schwerbehindertengesetzes - für eigene Interessen zu-
nutze zu machen, d.h. deren politische' Schutzintention letztendlich zu
konterkarieren.

Es fanden sich in der Untersuchung zudem die von Leppiu/Ritz!' zu-
sammengestellten Nicht-Einstellungsgründe auf der intentionalen Ebene
selektiver Personalpolitik gegenüber Behinderten bestätigt. Es wurden
genannt:
- tatsächliche oder vermutete askriptive Eigenschaften / Merkmale der
Behinderten;
- Art und Schwere der Behinderung, wobei der als Schutz entworfene
Begriff 'Minderung der Erwerbsfähigkeit' des SchwerbG mit Angabe ei-
nes prozentualen Wertes dazu führt, hieraus eine 'Minderung der Lei-
stungsfähigkeit' (Defizitthese: Behindertenstatus = geringeres berufli-
ches Leistungsvermögen) abzuleiten, obwohl bei entsprechenden Maßnah-
men am Arbeitsplatz die Leistungsfähigkeit eines Behinderten der eines
Nicht-Behinderten entsprechen kann;
- fehlende, bzw. mangelhaft ausgestattete Arbeitsplätze, die einer zu-
sätzlichen Investition bedürften, um zu einer Einsatzgelegenheit zu werden;
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- gesetzliche Vorschriften (SchwerbG), die neben einem verlängerten
Urlaub auch eine erschwerte Kündigung vorsehen, was die Flexibilität des
Betriebes im Reagieren auf aktuelle Marktsituationen einschränkt.

Dabei kristallisierten sich zwei wesentliche Argumentationsgänge her-
aus, die beide davon ausgehen, daß ein (potentieller) Arbeitnehmer mit
der amtlichen Bezeichnung 'Schwerbehinderter' bestimmte 'Qualitäten'
besitzt.

Symptomatisch sind die vorgenommenen Verallgemeinerungen der
Zuschreibung durch die Befragten (Personalleiter), die analytisch nach
zwei Bezugspunkten zu differenzieren sind.

1. Bezugspunkt ist der Produktionsprozeß. Mit der Behinderung wird
verbunden:
- geringe Leistungsfähigkeit,
- fehlende Qualifikation,
- geringe Flexibilität.

2. Bezugspunkt ist die Personen-/Handlungsebene. So wird angenom-
men:
- geringe Leistungsbereitschaft
- geringe Anpassungsfähigkeit
- hohes Maß an persönlicher Instabilität (empfindlich, mißtrauisch, ag-

gressiv, verbittert).
Neben der Vermeidung der Einstellung von Behinderten ist, wie be-

reits oben erwähnt, eine Strategie des Unterlaufens sozialstaatlicher Inter-
ventionen zu beobachten. Das SchwerbG hat Handlungsspielräume of-
fengelassen oder erst geschaffen, die Unternehmen in ihrem Interesse
nutzen, um sich so von-der Außendeterminante rechtlich-politischer Prä-
missen weitgehend unabhängig zu machen ;'?

Zu umgehen ist die grundsätzliche Beschäftigungspflicht von Schwer-
behinderten nach der Prüfung, ob Schwerbehinderte auf freien Arbeits-
plätzen zu beschäftigen sind (SchwerbG § 11.1), durch Zahlung der
'Ausgleichsabgabe' von 100 DM pro nicht besetztem Pflichtplatz
(SchwerbG § 8.1 und § 8.2), was für größere Betriebe keine finanzielle
Belastung darstellt und ihnen gleichzeitig ihre Flexibilität und Hand-
lungsfreiheit erhält. Oft genutzt wird die Möglichkeit der Erhöhung der
betrieblichen Schwerbehindertenquote durch Aufforderung von bereits
vollwertig Beschäftigten, sich im Rahmen des Schwerbehindertengesetzes
als Schwerbehinderte anerkennen zu lassen. Das bedeutet, daß die Be-
triebe im formal-rechtlichen Sinne ihre Behinderten selbst produzieren.
Die betriebliche Beschäftigungsquote wird durch diese Vorgehensweise
erhöht, real jedoch dabei kein Arbeitsplatz neu besetzt oder geschaffen
oder ein arbeitsloser Schwerbehinderter eingestellt.

"Selbstverständlich, ich sehe meine Aufgabe darin, diese Menschen auf die ge-
setzlichen Möglichkeiten hinzuweisen, d.h. wenn sie Krankheiten haben oder
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Schwierigkeiten haben, dann zu sagen: was hast du eigentlich, du kannst doch ei-
nen Antrag nach dem Schwerbehindertengesetz stellen, daß du dann vielleicht in
den Kreis der Schwerbehinderten hinein kommst, und ... das wird auch gemacht
bei uns. "Ila

In Absprache mit Arbeitsamt und HauptfürsorgesteIle werden zum
Teil Behinderte und sogar Mehrfachbehinderte auf Arbeitsplätzen einge-
stellt, die wegen ihrer Qualität sonst kaum zu besetzen sind. Für Mehr-
fachbehinderte werden dann sogar Mehrfachanrechnungen auf die
Pflichtplätze vorgenommen. Die Anstellung geschieht darüber hinaus
vielfach über intern vereinbarte Probezeiten, die länger als bei anderen
Arbeitnehmern sind und dem Betrieb die Möglichkeit der Disposition of-
fen lassen: sollte ein derartig beschäftigter Behinderter nicht den Anfor-
derungen entsprechen, so kann er kurzfristig ausgewechselt werden, ohne
daß der im SchwerbG vorgesehene Kündigungsschutz für Schwerbehin-
derte greifen könnte.

"Wir vereinbaren eine lange Probezeit; innerhalb der Probezeit kann ja das Ar-
beitsverhältnis auch noch wieder gelöst werden. Und in dieser Zeit muß es uns ge-
lingen ... den Mann, die Frau hier zu integrieren, daß sie auch sich wohlfühlt und
auch ihr Arbeitspensum natürlich bringt .... "

" ... da kommt noch hinzu, er konnte ganz leichte Arbeit machen, der ermüde-
te nur immer leicht, durcharbeiten konnte er also wieder auch nicht, aber ich
kriegte zwei Plätze für den angerechnet. Waren wir auch da noch ganz gut dran."

"Herr ... ist Kalfaktor, wenn Sie so wollen ... 'n Besen in der Hand und wenn
da was runterfällt. dann fegt er das weg ... und so hat er seine Aufgabe ... Der ver-
dient sicherlich sein Geld nicht, aber ... wir brauchen da jemand, und er ist zu lei-
den, und ... so ein ... Betrieb unserer Größe hat so ein paar Plätze. "13

Das skizzierte betriebliche Verhalten gehört zu den Bemühungen einer
Autonomisierung gegenüber Außendeterminanten. Indem Betriebe in
ihrer Personalpolitik vom Gesetzgeber initiierte Schutzmaßnahmen für
bestimmte Gruppen (z.B. Behinderte) umgehen bzw. für ihre eigenen
Interessen nutzen, wird die latente Funktion von Schutzmaßnahmen
deutlich.

Diese nicht intendierten Folgeeffekte von uns positiv zu beurteilender
Schutzpolitik. müssen künftig sowohl in der sozialwissenschaftlichen als
auch in der politischen Diskussion stärker beachtet werden. Bezogen auf
die diskutierten Konterkarierungsmöglichkeiten müssen Gewerkschaften
_ Interessenvertretung aller lohnabhängig Beschäftigten - auch vom
Gesetzgeber nicht intendierte Folgen für ohnehin benachteiligte Arbeit-
nehmergruppen in Rechnung stellen. Gerade an der von den Gewerk-
schaften unterstützten Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze für
Schwerbehinderte läßt sich zeigen, daß die Gefahr einer verstärkten Aus-
gliederung besteht. Diese oft subjektiv für die Betroffenen durchaus po-
sitive frühzeitige Verrentung hat längerfristig fur gewerkschaftliche Stra-
tegien negative Effekte, da durch die Ausgliederung die betrieblichen
Leistungsstandards erhöht werden können, ohne daß die möglichen Fol-
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gen dabei permanent sichtbar werden. Dem für die Gewerkschaften ne-
gativen, da entsolidarisierenden Effekt stehen auf der betrieblichen Seite
eigentlich nur positive Folgen gegenüber: Generell werden die Betriebe
in ihren personalpolitischen Entscheidungen flexibler, speziell impliziert
die frühzeitige Verrentung von Schwerbehinderten die Möglichkeit eines
'Ringtausches', indem durch die Verrentung freiwerdende Arbeitsplätze
mit jungen, leistungsfähigeren Behinderten besetzt werden können .14
Dies hat auch legitimatorisch positive Folgen, weil die Arbeitslosenstati-
stik günstig gestaltet werden kann.

4. Gewerkschaftliche Behindertenpolitik und mögliche Alternativen im
Rahmen gewerkschaftlicher Atbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik

Die Notwendigkeit gewerkschaftlichen Engagements im Bereich der
Problemgruppe 'Behinderte' ergibt sich nicht nur aus dem bereits ge-
nannten legitimatorischen Anspruch, Interessenvertretung aller Arbeit-
nehmer zu sein. Ein weiterer wichtiger Grund liegt darin, daß ein Teil der
Gewerkschaftsmitglieder unmittelbar oder potentiell von Behinderung
bedroht ist.15 Das Risiko, durch Arbeitsunfälle, Verschleißerscheinungen
und berufsbedingte Erkrankungen von Behinderung bedroht zu werden,
ist unterschiedlich verteilt. Insbesondere die auf minderqualifizierten Ar-
beitsplätzen eingesetzten An- und Ungelernten, sowie dequalifizierte
Facharbeiter und Angestellte sind betroffen.w Es werden pro Jahr etwa 2
Millionen Arbeitsunfälle und Berufserkrankungen registriert 17,wobei die
Zahl der Berufskrankheiten ständig zunimmt, ebenso wie die Zahl der
Frühinvaliden, die vor dem Erreichen der Rentenaltersgrenze aus dem Er-
werbsleben ausscheiden (zur Zeit etwa 300.000 jährlich).18

Neben Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten wird eine Gruppe von
Krankheiten bislang zu wenig beachtet. Gemeint sind die paraprofessio-
nellen Krankheiten, "die mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlich-
keit durch die Arbeitseinflüsse mit bedingt sind, die durch außerberufli-
che Faktoren hervorgerufen und durch endogene Faktoren der Konstitu-
tion und Erbanlagen in einem Maße mitbedingt werden, daß ihre berufli-
che Verursachung zwar statistisch mit Sicherheit, im Einzelfall nur
schwierig zu belegen ist. "19

Anknüpfungspunkt einer gewerkschaftlichen Politik gegen Verursa-
chungsfaktoren von Krankheit und Verschleiß, in Kenntnis der latenten
Funktionen von Schutzpolitik. muß die Mobilisierung der gesamten Mit-
gliedschaft sein. Erforderlich erscheint eine autonome gewerkschaftliche
Sozialpolitik unter zunehmender Partizipation der aktuell von Behinde-
rung Betroffenen und einer verstärkten aufklärenden Basismobilisierung
schwerpunktmäßig in den Bereichen der Prävention und Rehabilitation.
Notwendig ist eine Kontrolle bzw. Überwachung der schon bestehenden
staatlichen oder tarifvertraglichen Schutzbestimmungen , die Arbeits-
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schutzgesetzgebung und Unfallverhütung. Das gilt sowohl für die vom
Arbeitgeber zu veranlassenden Maßnahmen (so z.B. die Einhaltung des
'Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräf-
te für Arbeitssicherheit' vom Dezember 1973) als auch für die Umset-
zung der Regelungen und Verordnungen durch die Kollegen.ê? Ferner
muß eine systematische Klärung der gesundheitsschädigenden Risikofak-
toren erfolgen, so daß im Bereich der betrieblichen Investitionen eine von
den Mitbestimmungsorganen getragene, ,gesundheitsorientierte Investi-
tionslenkung' '21 betrieben werden kann, die sich dem Ziel der 'Humani-
sierung der Arbeitswelt' verpflichtet fühlt. Das heißt, die Erkenntnisse
über den Zusammenhang von belastenden Arbeitsbedingungen, speziell
für Teile der Randbelegschaften - wie den Behinderten und von Behin-
derung Bedrohten - und deren gesamten Lebenszusammenhang sind in
konkrete Handlungsziele umzusetzen, die auf der Ebene von Tarifverträ-
gen und Betriebsvereinbarungen realisiert werden müssen.P Die gewerk-
schaftliche Forderung nach Ausweitung des Kausalitätsprinzips der Un-
fallversicherung in andere Versicherungs bereiche (z.B. Rentenversiche-
rung) würde eine solche Entwicklung unterstützen, und zu einer stärke-
ren Rückverlagerung staatlicher Sozialpolitik in den Produktionsprozeß
beitragen.

Im Rehabilitationsbereich hat sich die Gewerkschaft schon seit den
5üer Jahren für ein ausreichendes und gut koordiniertes Rehabilitations-
angebot seitens des Staates eingesetzt und auch die seit den 6üer Jahren
stark zugenommenen Aktivitäten des Staates in der Rehabilitationspoli-
tik (Schaffung von Berufsförderungswerken, Werkstätten für Behinderte
etc.) wesentlich unterstützt. 23 Trotz der deutlich zunehmenden staatli-
chen Aktivitäten und beträchtlicher Erfolge ist auf ein bleibendes quali-
tatives und quantitatives Defizit jedoch z.B. im Hinblick auf das überbe-
triebliche Rehabilitationsangebot, das 1975 von ca. 95 % aller Rehabili-
tanden aufgrund des Fehlens anderweitiger Möglichkeiten genutzt wer-
den mußte, hinzuweisen." Dabei ist zudem die Umsetzung des Postulats
der Chancengleichheit zur Teilnahme an Rehabilitationsmaßnahmen für
aile Betrottenen kritisch zu überprüfen. So stellte Hofbauer fest:
_ "daß Personen mit Hauptschulbildung und betrieblicher Berufsaus-
bildung unter den Rehabilitanden stark überrepräsentiert sind" ,
_ "daß bis auf die Facharbeiter alle Gruppen bei den umgeschulten Re-
habilitanden weniger stark vertreten sind" ,
_ daß ältere Personen stark unterrepräsentiert sind, während zwischen
der Zahl von Frauen und Männern kein nennenswerter Unterschied be-
steht."

Es besteht also die Gefahr, daß im Bereich der beruflichen Umschu-
lung von Behinderten im Erwachsenenalter eine "Behindertenelite" aus-
gebildet wird, die vor ihrer "Behinderung" überwiegend qualifizierte
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Tätigkeiten ausgeübt hat (Teile der Stamrnbelegschaft), Auf der betrieb-
lichen Ebene müßte zur Erleichterung der Wiedereingliederung ins Be-
rufsleben eine Wiedereinstellungspflicht der Arbeitgeber mit vorläufigen
Schonarbeitsplätzen verstärkt in die Diskussion gebracht werden.

Im gegenwärtigen Stadium haben Vertrauensleute und Betriebsräte
vor allem die Einhaltung der 6 % -Quote des Schwerbehindertengesetzes
zu überwachen.w Zudem muß durch eine aktive Personalpolitik die Be-
setzung freier Arbeitsplätze mit Behinderten forciertwerden und vorhan-
dene Behindertenarbeitsplätze gesichert und adäquat ausgestattet wer-
den. Eine unabdingbare Notwendigkeit stellt dafür die institutionalisier-
te Verbindung von Betriebsrat und Behindertenvertrauensmann/ -frau
dar, was zur Zeit durch eine "Kann- bzw. Soll-Bestimmung" gesichert
ist.

In den sozialpolitischen Diskussionen sollten die Einzelgewerkschaften
und der DGB weiterhin verstärkt auf die Erhöhung der Ausgleichsabgabe
drängen und über die Zusammenarbeit von der Bundesanstalt für Arbeit
und deren Hauptfürsorgestellen im Rahmen der Kontrolle der Einhal-
tung der Beschäftigungspflicht (BA) und der nachgehenden Fürsorge am
Arbeitsplatz (Hauptfürsorgesrellen) die konkrete betriebsbezogene Be-
schaffung von Arbeitsplätzen forcieren. Ein weitergehender Ansatzpunkt
dafür besteht in der bereits angelaufenen intensiven Schulung der Ver-
trauensleute durch die Gewerkschaften.

Neben den eben kurz skizzierten Forderungen zur Prävention und Re-
habilitation von Behinderten gilt es nun, auf die im Rahmen einer inte-
grierten Beschäftigungspolitik aufgestellten arbeitsmarktpolitischen For-
derungen einzugehen. Diese sind in fünf Komplexen zusammenzufas-
sen:

1. die Forderung nach Erhöhung des Stellenwertes von Investitions-
und Personalpolitik der öffentlichen Hand, d.h. auch besondere Berück-
sichtigung der Bemühung zur Wiedereingliederung von Problemgrup-
pen in öffentlichen mittelfristigen Investitionsprogrammen;

2. die Forderung nach Ausrichtung selektiver beruflicher Weiterbil-
dungsmaßnahmen auf die Erfordernisse von Problemgruppen;

3. die Forderung nach Errichtung eines Frühwarnsystemsfür gefährde-
te Arbeitsplätze durch die verstärkte Durchsetzung der Informations-
pflicht nach § 8 (Meldung betrieblicher Änderungen, die zu Massenent-
lassungen / -arbeitslosigkeit, bzw. zu Umsetzungen auf minderbezahlte
Tätigkeiten führen) und § 9 (Einführung einer Pflicht der Arbeitgeber
zur Meldung offener Arbeits- und Ausbildungsstellen durch Rechtsve-
rordnungen des BM) des AFG;

4. die Forderung nach Schaffung sog. "Anpassungsgruppen" für
Behinderter', in denen Kapital, Gewerkschaftsvertreter und die Arbeits-
behörde kooperieren und gewährleistet werden soll, daß die spezifischen
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Beschäftigungsprobleme von Behinderten "vor Ort" angegangen wer-
den; und

5. die Forderung der Einbeziehung der Bundesanstalt für Arbeit, ins-
besondere unter Berücksichtigung ihrer Selbstverwaltungsorgane mit
dem zur Verfügung stehenden Instrumentarium zur Beeinflussung der
Beschäftigungssituation , "in alle beschäftigungsrelevanten Planungen
und Entscheidungen der Wirtschafts-, Regional-, Struktur- und Finanz-
politik"28, wozu auch eine stärkere Kooperation von Bundesanstalt für
Arbeit und Betrieben / Verwaltungen gehört.

Diese gewerkschaftlichen Zielvorstellungen sind sicherlich nicht kurz-
fristig zu realisieren, sondern langfristig orientiert und abhängig von ei-
ner verstärkten Basismobilisierung der Betroffenen,

Zu den verstärkten Bemühungen um eine Basismobilisierung der Be-
hinderten, aber auch anderer potentiell bedrohter Kollegen, gehört die
Kampagne des DGB zu den Vertrauensleute-Wahlen der Schwerbehin-
derten, die 1978, nach Einführung des SchwerbG 1974, zum zweiten Ma-
le stattfand. Gleichzeitig mit dem Hinweis auf die Funktionsbereiche der
Vertrauensmänner und der Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit
mit dem DGB ("Es kommt für die Vertrauensmänner auf die vertrauens-
volle und enge Zusammenarbeit mit gewerkschaftlich organisierten
Betriebs- und Personalräten und auf die ständige Information und Schu-
lung durch die DGB-Gewerkschaften an")29 wird der Versuch der Bun-
desvereinigung der Arbeitgeberverbände nach Senkung der Beschäfti-
gungsquote von Behinderten deutlich zurückgewiesen.

Der Anspruch der Gewerkschaften, ihre Mitglieder und deren Ange-
hörige über den gesamten Lebenszusammenhang zu vertreten, ist dann
gefährdet, wenn zentrale Lebensbereiche und -Stadien des Lebenszusam-
menhangs (behindert sein oder behindert werden) inclusiv oder dauer-
haft von anderen Interessenverbänden vertreten werden. Dann nämlich
kann sich damit, auch im öffentlichen Bewußtsein verankert, die Ten-
denz verbinden, Gewerkschaften als Vertreter von nur speziellen Arbeit-
nehmergruppen aufzufassen, wie dies von konservativen Autoren schon
behauptet wird.

S. Entwicklung und Implikationen gewerkschaftlicher Positionen zur
Ausbildung jugendlicher Behinderter

Im folgenden wollen wir die relativ abstrakte Analyse der Gewerk-
schaftspolitik und die skizzierten Probleme der Behindertenpolitik an-
hand eines z.Zt. in der politischen Öffentlichkeit intensiv diskutierten
Themas -der Berufsausbildung jugendlicher Behinderter - exempla-
risch diskutieren.

Die o.g. gewerkschaftliche Formulierung "gesamter Lebenszusarn-
hang" schließt, wie bereits ausgeführt, den Bereich "Gesundheit" und
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"Beßi:nderung" (Prävention, Betreuung, Rehabilitation) und das Enga-
gement für Interessen von Familienmitgliedern mit ein. Hierzu gehört
auch der Bereich der Ausbildung, wo es darum geht, die Arbeitskraft
erstmalig zu qualifizieren. Anhand der gewerkschaftlichen Forderungen
und deren Modelle dazu in diesem Bereich soll die Entwicklung gewerk-
schaftlicher Positionen zur Ausbildung jugendlicher Behinderter exem-
plarisch dargestellt und analysiert werden. Schwerpunkt der Auseinan-
dersetzungen ist dabei das Problem der sozialen Integration der Betroffe-
nen unter besonderer Berücksichtigung gesamtgewerkschaftlicher Zielset-
zungen und in Beziehung zu den oben dargestellten Spaltungstendenzen
auf dem Arbeitsmarkt. - Abstrahiert wird in diesem Aufsatz von der all-
gemeinen Problematik der sich verschärfenden jugendarbeitslosigkeirw,
von der die Gruppe der behinderten Jugendlichen hart betroffen ist und
die den Hintergrund für die Thematisierung der Bildungssituation von
behinderten Jugendlichen darstellt. - Um der zunehmenden Ver-
schlechterung der Beschäftigungslage und der Abdrängung vom Arbeits-
markt gerade dieses Personenkreises zu begegnen, sind umfassende ar-
beitsmarktpolitische Maßnahmen sowie Aktivitäten der Arbeitsämter,
Betriebe und Gewerkschaften dringend geboten, um die Betroffenen
nicht schon frühzeitig ins "Almosen-Proletariat" (Klee) absinken zu las-
sen.

Ein erster Schritt in diese Richtung sind die Sonderprogramme zur Be-
reitstellung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwerbehinderte,
die seit 1977 vom Bund veranlaßt wurden. Mit Hilfe des zweiten Sonder-
programms wurden vom 1.1. bis 30.11.1978 1.589 jugendliche Behinder-
te auf Ausbildungsplätze vermittelt, was eine deutliche Steigerung ge-
genüber dem ersten Programm bedeutet.u Grundlage dafür war das Be-
rufsbildungsgesetz von 1969, das die Möglichkeit eröffnet - auf Kam-
merebene - über den § 48 in Verbindung mit § 44 Sonderausbildungs-
gänge für Behinderte zu schaffen.

Die so vom Gesetzgeber durch Ausnahmeregelungen intendierte Ver-
besserung von Integrationschancen werden jedoch durch eine extensive
Ausdehnung von Sonderausbildungsregelungen auf Kammerebene zu-
nehmend ausgehöhlt.t!- Diese Ausweitung über Kammerregelungen auf
inzwischen 149 in 56 Berufen zeigt die Tendenz, daß Betriebe sich die
Möglichkeit schaffen, Arbeitskräfte für ihre spezifisch betrieblichen In-
teressen heranzubilden. Immerhin ist die Zahl der durch Kammern ver-
abschiedeten Sonderausbildungsregelungen ,,fast genau so hoch wie die
Zahl der nach Inkrafmeten des BBiG neugeregelten Berufe" .32 Eine ta-
rifvertragliche Vertretung der so Ausgebildeten wird dadurch erheblich
erschwert; gleichzeitig erhöhen sich die Risiken der Betroffenen durch be-
triebsspezifische 'Miniausbildungen' schnell aus der aktiven Arbeitneh-
merschaft ausgegliedert zu werden oder Arbeitsplätze zu besetzen, die
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sowohl wegen der hohen Belastung als auch der geringen Aufstiegschan-
cen und geringer Entlohnung keiner will. Ein weiterer Grund für diese
extensive Schaffung von Sonderausbildungsgängen ist legirimatorisch-sta-
tistischer Art. Die mit Rationalisierung und Arbeitsintensivierung verbun-
denen Prozesse des Stellenabbaus und der Erhöhung von Stellenanforde-
rungen haben zu einem Verdrängungswettbewerb auchunter denJugend-
liehen geführt und so eine politisch relevante "Residualgruppe" entste-
hen lassen. Deren Beschäftigung im Rahmen von Sonderausbildungsgän-
gen ohne betrieblichen Übernahmezwang, ohne tarifvenragliche Absi-
cherung "vertuscht" die generellen Probleme dieser Gruppe, ohne große
Kosten und Risiken für die Betriebe bei gleichzeitiger Möglichkeit, das
sozialpolitische Gewissen herauszustellen. Die über Sonderprogramme
ermöglichte Finanzierung erleichtert oder stimuliert sogar die betriebli-
che Bereitstellung von derartigen Ausbildungsplätzen , zumal eine geziel-
te , selektive Übernahme von einzelnen Ausgebildeten möglich ist.

Über Kammerregelungen und Beriebsvereinbarungen hinaus war der
Abschluß des Tarifvertrages für Behinderte am 1.8.1975 zwischen dem
Verband der Pfälzischen Metallindustrie e.V. und der IG Metall der erste
gewerkschaftliche Versuch einer kollektiven Regelung. Dieser Tarifver-
trag - abgeschlossen mit dem Ziel der Vereinheitlichung von Betriebs-
vereinbarungen - galt für "körperlich, geistig, seelisch behinderte oder
aus anderen Gründen gehinderte Jugendliche, die für einen anerkannten
Ausbildungsberuf nicht oder noch nicht ausgebildet werden" 33 konnten.
In den Betrieben sollten den "schwer in das Berufsleben einzugliedern-
den Jugendlichen" Berufsfähigkeiten und Berufsfertigkeiten vermittelt
werden, "die sie befähigen, eine diesen entsprechende Angelernten-Tä-
tigkeit auszuüben bzw. sie in eine Berufsausbildung zu überführen't.>'
Qualität und Quantität der Ausbildung blieben jedoch weiterhin abhän-
gig von betrieblichen Vereinbarungen, was eine starke Position des Be-
triebsrates einerseits und ein sich Zueigenmachen der Interessen der Be-
hinderten durch die Belegschaft andererseits erforderte.

Die Probleme dieses Tarifvertrages, der von seiten fortschrittlicher Wis-
senschaftler zwar kritisch durchleuchtet, dennoch als entscheidende Mög-
lichkeit zur gesellschaftlichen Integration der Betroffenen eingeschätzt
wurdet", sind offensichtlich: Den Unternehmen wurde ein Instrument
zur Ausbildung und Anwerbung billiger Arbeitskräfte geschaffen, die
anderweitig keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz fanden. Durch den
, .Betreuungsvertrag ' " der kein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis fest-
legte, waren derartig beschäftigte Jugendliche abhängig von der Willkür
der Betriebe, da eine Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis in ihrem
Belieben stand. Durch die "Anlerntätigkeit" wurde jede betriebsunab-
hängige Fortbildung unmöglich. Diese Ausbildung wurde von den Ge-
werkschaften in neuerer Zeit als "Sackgassenausbildung" identifiziert.
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Die "Zweischneidigkeit' von Sonderrnaßnahmen für Behinderte be-
stimmte auch die weitere, seit 1977 intensiver geführte, Auseinanderset-
zung zu Sonderausbildungsgängen in der gewerkschaftlichenDiskussion.

Als Gegenstrategie zu Bestrebungen der Arbeitgeber, die Ausbil-
dungskosten zu senken und I oder zu verlagern und das Ausbildungsni-
veau nominell und real durch die extensive Ausweitung sogenannter
Helfer- und Werkerausbildungen zu reduzieren, so daß derart ausgebil-
dete Jugendliche unterhalb des tariflich gesicherten Ecklohnes eingestuft
werden konnten, wurde von der IGM und dem DGB 1977 in ihren For-
derungen zur Berufsausbildung jugendlicher Behinderter zunächst eine
Differenzierung in zwei Gruppen vorgenommen.

Die Bezeichnung "Behinderter" sollte denjenigen vorbehalten sein,
"die körperlich, geistig oder seelischbehindert sind und die zusätzlicher
Hilfe bedürfen, um zu einem Ausbildungsabschluß zu gelangen" 36,
während als "Lernbeeinträchtigte" diejenigen bezeichnet werden soll-
ten, "die ohne feststellbare und nachweisbare Behinderung körperlich,
geistig oder seelischer Art den Schulabschluß nicht erreicht haben oder
bestimmte Lerndefizite aufweisen. Die Ursachen können in den Unzu-
länglichkeiten des Schulsystems(... ), in Entwicklungsproblemen des Ju-
gendlichen oder in häuslichen Schwierigkeiten liegen" }7

Ausgangspunkt der DGB Argumentation für diese Differenzierung
war der Versuch, nach Ursachen zu unterscheiden und dementsprechen-
de Strategien zu entwickeln: eswurde davon ausgegangen, daß eine weit-
gehend sozial verursachte 'Lernbeeinträchtigung ' durch die Veränderung
der verursachenden Faktoren und zusätzlicher sozialer Hilfen (pädagogi-
sche Betreuung etc.) revidiert werden könnte. Dementsprechend wurde
von einer Integration der 'Lernbehinderten' in das bestehende duale
Ausbildungssystem mit anerkannten Ausbildungsberufen und -abschlüs-
sen ohne Ausnahme (in Form von Sonderregelungen) ausgegangen, wo-
für eine Reform des die "Lernbeeinträchtigung" mit verursachenden
Schulsystemsnotwendig werden würde. Für Jugendliche, die die Schule
ohne erforderliche Berufsreifeverlassen, sollten "gezielte berufsvorberei-
tende Maßnahmen durchgeführt werden" , die dazu beizutragen hatten,
"daß die Jugendlichen zur Berufsreife geführt und in eine qualifizierte
Berufsausbildung gehen können" .38

Für geistig und I oder körperlich behinderte Jugendliche wurde als Ein-
stieg in die Berufsausbildung das "Berufsgrundbildungsjahr"39 vorgese-
hen. Die darauf folgende Berufsausbildung sollte ebenso wie bei den
Lernbeeinträchtigten in anerkannten Ausbildungsberufen stattfinden,
wobei der Ausbildungsberuf/-feld so angelegt sein sollte, "daß damit
Behinderungen soweit wie möglich ausgeglichen und überwunden wer-
den können.' '40 Ausnahmen waren jedoch in besonders dafür geeigneten
Einrichtungen vorgesehen: die im Berufsbildungsgesetz und der Hand-
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werksordnung vorgesehene Möglichkeit der Sonderregelungen für die Be-
rufsausbildung behinderter Jugendlicher sollte jedoch "eng ausgelegt
werden": "Nach Auffassung des DGB dürfen die Berufsausbildungsaus-
schüsse keine regionalen oder betriebs bezogenen Sonderregelungen ver-
abschieden. "41 D.h.: Sollten aufgrund der Art und Schwere der Behin-
derung Sonderregelungen erforderlich sein, so dürften sie nur bundesein-
heitlich zur Wahrung der Homogenität der Ausbildung eingeführt wer-
den und müßten in das Gesamtsystem der Berufsausbildung mit Weiter-
bildungsmöglichkeiten und Aufbauformen eingebaut sein.

Die Ausbildung selbst sollte nach zwei zu erprobenden Modellen erfol-
gen:

Das erste Modell sah die Vermittlung von Grundfertigkeiten in einem
Berufsbereich, das zweite Modell die Vermittlung spezieller Berufsquali-
fikationen mit der Möglichkeit ihrer Verbreiterung durch Aufbaumög-
lichkeiten vor. 42

Zusammenfassend war das Ziel des DGB, "den Jugendlichen zu hel-
fen und zugleich den Tendenzen zur Auflösung der Qualifikationsstruk-
tur in der Berufsausbildung entgegenzuwirken "43, indem ihnen nach
Möglichkeit, d.h. den subjektiven Voraussetzungen angepaßt, in einem
anerkannten Ausbildungsberuf vielseitig verwertbare berufliche Qualifi-
kationen vermittelt werden. Durch die Differenzierung der Betroffenen
in zwei Gruppen wurde jedoch der durch betriebliche Strategien indu-
zierten Spaltung in Stamm- und Randbelegschaft nicht gezielt entgegen-
gewirkt.

Gegenüber der von DGB und IGM entwickelten Strategie zur Berufs-
ausbildung und Integration jugendlicher Behinderter in Form der Verän-
derung des Qualifikationssystems schlug die GEW in ihrem Antrag zur
Ausbildung und Beschäftigung für Behinderte zum 11. Ordo DGB Bun-
deskongreß neben einer Verbesserung und stärkeren Differenzierung des
Ausbildungssystems die "Schaffung geeigneter Tätigkeitsfelder" vor: Es
sollten neue, den bisher vorhandenen aber gleichwertige Berufsbilder ge-
schaffen werden, die von den positiven Möglichkeiten der Behinderten
ausgehen und gleichzeitig berücksichtigen, daß bestimmte Handicaps
der Behinderten schon heute vollkommen oder zumindest weitgehend
durch technologische Möglichkeiten ausgeglichen werden können.' '44

Als Ziel der Berufsausbildung wurde eine "individuelle Berufsqualifi-
kation " angegeben: "Damit soll jedem Behinderten die Möglichkeit ein-
geräumt werden, entweder eine vollständige Fachkompetenz oder min-
destens eine Qualifikation für bestimmte beruflich relevante Fertigkeiten
bescheinigt zu bekomrnen'{", wobei die "berufliche Grundqualifika-
tion" als Basis fur eine berufliche Fortbildung im entworfenen Ausbil-
dungssystem zu dienen hatte. Die GEW entwarf ein gestuftes Schul- und
Berufsausbildungssysterrr". das sich auf der Grundannahme einer inte-
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grienen Ausbildung behinderter und nicht-behinderter Jugendlicher
entfaltece.s= Die für behinderte und nicht-behinderte Jugendliche im
dualen Ausbildungssystem stattfindende Berufsschul- und Betriebsaus-
bildung wurde in drei aufeinander aufbauende Stufen gegliedert:
- Berufsgrundbildung (nach Erfüllung der Vollzeirschulpflicht)
- Fachausbildung I (berufliches Fundament) und
- Fachausbildung II (berufliche Zusatzqualifikation).

Ausnahmen für die integrierte Ausbildung waren jedoch vorgesehen
und wurden in den Forderungen institutionell abgesichert. Es sollten
- Berufssonderschulen für Jugendliche mit erheblichen Behinderungen,
- Berufsbildungswerke für Jugendliche mit erheblich eingeschränkter

Mobilität,
- Werkstätten für Behinderte, für Jugendliche mit erheblich einge-
schränkter Mobilität und reduzierter Adaptionsfähigkeit eingerichtet
bzw. nach diesem Schemaausgerichtet werden." Neben einer quantitati-
ven Erweiterung des Schulangebotes wurde auch eine qualitative Erweite-
rung - bezogen auf Berufsfindungs- und Rehabilitationsberatung, die
den Betroffenen über die Ausbildung hinaus begleiten soll - gefordert.
Personell sollte dieser Bereich der Betreuung durch in der GEW organi-
sierte Arbeitnehmergruppen (Lehrer, Diplom- und Sozialpädagogen) ab-
gedeckt werden.

Der jüngste gewerkschaftlicheForderungskatalog zur Berufsausbildung
jugendlicher Behinderter, verabschiedet auf dem 11. Bundeskongreß des
DGB im Mai 1978in Hamburgw, sieht die Differenzierung nach, .geistig
und loder körperlich behinderten Jugendlichen" und den "Lernbeein-
trächtigten" explizit nicht mehr vor: Es wird allgemein von Behinderten
gesprochen.w

Der Grundtenor des Antrages 299 - inhaltlich stark von dem oben
diskutierten GEW-Papier geprägt - ist der Ruf nach staatlicher Initiative
auf Bund- und Länderebene zur Eingliederung Behinderter in das Aus-
bildungs- und Beschäftigungssystem: "Dazu gehören insbesondere staat-
liche Initiativen der Sonderschulausbildung, zum Ausbau des Beratungs-
systems, zur Reform der Berufsausbildung Behinderter und zur Schaf-
fung von geeigneten Tätigkeitsfeldern. ")0 Die Maßnahmen zur berufli-
chen Integration Behinderter sollen beim Bundesinstitut für Berufsbil-
dung in Berlin zentralisiert werden.

Ohne die bis dahin verwendete Differenzierung nach, .Lernbehinder-
ten" und, ,geistig und loder körperlich" Behinderten explizit vorzuneh-
men, werden in drei Punkten - dem tradierten, sukzessiven Bildungs-
modell entsprechend - Forderungen zu den einzelnen Bildungsab-
schnitten aufgestellt.

I. Generell wird für die Institution "Sonderschule" die Forderung er-
hoben, sie in den Stand zu setzen, "den Übergang Behinderter in die
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Berufsausbildung vorzubereiten">'. wozu
- 10 Vollzeitschuljahre
_ Berufswahlunterricht mit Entwicklung der allgemeinen Berufsreife
- ein obligatorisches Betriebspraktikum
_ die Möglichkeit der Verlängerung der Schulzeit zur Erlangung eines

Hauptschulabschlusses und
_ die Möglichkeit der Berufserprobung bei nicht vorhandener Berufsreife
gehören.

II. Durch den Ausbau der Beratung soll ein dichtes Netz der Betreu-
ung entstehen, was dem von der Gewerkschaft formulierten Anspruch
der umfassenden Vertretung aller lohnabhängig Beschäftigten über de-
ren gesamten Lebenszusammenhang entsprechen würde:
_ Berufsfindungsberatung mit einem Team schon in der Schule,
_ gezielre, den Beruf eingrenzende Beratung durch das Arbeitsamt in

Abgangsklassen ,
- Rehabilitationsberatung .

III. Die Berufsausbildung jugendlicher Behinderter soll nicht nur in
Stufen
(_ Berufsgrundbildung (nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht),
_ Fachausbildung I (berufliches Fundament) und
- Fachausbildung II (berufliche Zusatzqualifikation)),
sondern auch an verschiedenen Lernorren'? erfolgen:

a) Lernort Berufsschule/Betrieb, wobei davon ausgegangen wird, daß
durch besondere Maßnahmen die gemeinsame Ausbildung von Behin-
derten und Nicht-Behinderten möglich ist,

b) Lernort Berufssonderschulen / Betrieb für Jugendliche mit erhebli-
chen Behinderungen,

c) Lernort Berufsbildungswerk, der die schulische und betriebliche
Ausbildung in einem System integriert und für Behinderte mit einge-
schränkter Mobilität vorgesehen ist und

d) Lernort Werkstätten für Behinderte, die für Behinderte mit einge-
schränkter Mobiliktät und stark reduzierter Adaptionsfähigkeit konzi-
piert sein sollen. Neben der Ausbildung soll auch die Möglichkeit der
Weiterbeschäftigung gegeben sein.

Der vorgenommenen Differenzierung liegt die Intention zugrunde, ei-
nem Großteil der als 'behindert' definierten Jugendlichen eine gemeinsa-
me Ausbildung mit Nichtbehinderten in Berufsschule und Betrieb zu er-
möglichen, so daß die sonst gängige Praxis der Selektion hin zu 'Sonde-
rausbildungsgängen' und der damit verbundenen Dequalifizierung weit-
gehendst verhindert wird. Ziel der Berufsausbildung ist eine individuali-
sierte Qualifikation, die mindestens eine berufliche Grundbildungbein-
halten muß. '

Mit der vorgeschlagenen Differenzierung ist jedoch die Notwendigkeit
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eines Selektionsprozesses verbunden, wobei die Unzulänglichkeit des
momentanen Zustandes der Zuweisung zu Sonderformen der Ausbil-
dung reproduziert wird: Wer soll und kann z.B. unter Zugrundelegung
welcher Kriterien entscheiden, ob "spezifische Lernmittel, Medien, spe-
zielle Apparaturen und ein behinderungsspezifisches Gebäude" und
"Berufsschullehrer mit einer Zusatzqualifikation in Sonderpädago-
gik"B, für die" besonderen Bedürfnisse" der "Behinderten" ausreichen
oder einer Einordnung in eine "Berufssonderschule" notwendig ist?

Die eingeräumte Möglichkeit, "mindestens eine Qualifikation für be-
stimmte berufliche relevante Fertigkeiten bescheinigt zu bekommen" 14,

meint nichts anderes als eine neue Form von Sonderabschlüssen für die
"Residualgruppe ". Die gleichzeitige Forderung nach Schaffung neuer,
den vorhandenen aber gleichwertigen Berufsbildern unter Berücksichti-
gung der, .positiven Möglichkeiten" Behinderter fördert - ohne weitere
sozialpolitische und tarifvertragliche Maßnahmen wie die im Antrag 299
geforderte gesetzliche Absicherung einer Übernahme- und Beschäfti-
gungsverpflichtung der Auszubildenden durch die Betriebe, - kaum die
Integration dieser Problemgruppe . Vielmehr steht zu befürchten, daß die
am Schutzbedürfnis und pädagogischer Förderung orientierten Maßnah-
men zu einer neuerlichen Ungleichbehandlung und Srigmansierung bei-
tragen, da sie in betriebliche Strategien eingebunden werden können.

Trotz der diskutierten pädagogisch begründ baren Differenzierung auf
unterschiedlichen Stufen ist die Tendenz des Antrages zur Ausbildung
und Beschäftigung für Behinderte eindeutig: Die gegen Helfer- und
Werkerausbildung gerichtete Strategie einer integrierten Ausbildung ju-
gendlicher Behinderter soll eine Verbreiterung des Kreises Jugendlicher
ermöglichen, die zu einem Facharbeiterabschluß geführt werden, d.h.
sich aufgrund besserer Ausbildungsbedingungen für einen vollwertigen
Abschluß in einem anerkannten Ausbildungsberuf qualifizieren können,
womit sie zum potentiellen Gewerkschaftsmitgliederstamm gehören.

Daß die Forderungen des DGB in der praktischen Politik ihren Stellen-
wert und Erfolg entsprechend der zugrundeliegenden Intention haben,
zeigt die Reaktion des IHK-Präsidenten Conzen», der durch die neue
Politik der IG Metall und des DGB die - im Arbeitgebersinne - bishe-
rigen gemeinsamen, positiven Bemühungen um Sonderausbildungen
nach § 48 BBiG vereitelt sieht, da Arbeirnehrnervertreter in Berufsausbil-
dungsausschüssen der Kammern nicht mehr der Verabschiedung von
Sonderausbildungsregelungen zustimmen.

Die gewerkschaftliche Diskussion wird durch Apel, Biermann und
Schild weitergeführr.» Sie gehen dabei von einer analytischen Differen-
zierung in drei Gruppen aus:
- die erste Gruppe, als 'harter Kern' der Behinderten bezeichnet, be-
steht aus den durch die Sozialgesetzgebung definierten Behinderten;
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- die zweite Gruppe sozial und beruflich benachteiligter Jugendlicher
ohne Ausbildungsvertrag konstituiert sich über schulgesetzliche Defini-
tionen;
- die dritte Gruppe entsteht und umfaßt die durch 'administrative Maß-
nahmen' produzierten Behinderten.

Insbesondere im Zusammenhang bereits existierender Sonderausbil-
dungsregelungen und dem Dilemma der Gewerkschaften "einerseits für
den harten Kern der Behinderten der Einrichtung von Sonder- und Stu-
fenausbildungsgängen zuzustimmen, andererseits den Zugang in diese
Ausbildung nur schwer regulieren zu können"58, schlagen Apel u.a., ab-
weichend von den Forderungen des DGB nach Schaffung geeigneter Tä-
tigkeitsfelder, die Modifizierung der Prüfungs bedingungen für den 'har-
ten Kern' der Behinderten vor.

Ausgehend von den Feststellungen,
- daß die theoretischen Anforderungen von Ausbildungsberufen relativ
willkürlich sind,
- daß die Eingliederung "Behinderter" ein von der jeweiligen Bereit-
schaft des Arbeitgebers abhängiger Prozeß ist,
- daß die erwerbsmäßige Eingliederung je nach struktureller und kon-
junktureller Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation unterschiedliche
Voraussetzungen quantitativer und qualitativer Art bedingt ist,
- daß die Behinderung relativ ist und sich um einen während der Aus-
bildung oder Erwerbstätigkeit verändern kann, zum anderen sich die Be-
deutung der Behinderungsart durch den Einsatz technischer Hilfsmittel,
durch Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur oder die gesell-
schaftliche Bewertung verändern kann,
kommen sie u.a. zu folgenden Forderungen:
- die Ausbildung anerkannter Ausbildungsberufe ist zu modifizieren,
nicht aber sind neue Berufsbilder zu schaffen,
- die Prüfungen für Behinderte sind in Hinblick auf die spätere Berufs-
praxis zu modifizieren,
- eine rein betriebsspezifische Ausbildung ist zu verhindern, und
- um die Gewähr zu bieten, daß ausgebildete jugendliche Behinderte
auch in ein festes Arbeitsverhältnis gelangen können, sind vor der Ausbil-
dung die regionalen Arbeitsmarktbedingungen zu prüfen.>?

6. Zusammenfassung

Die gewerkschaftlichen Bestrebungen nach gesellschaftlicher Integra-
tion der Behinderten werden durch die reale Entwicklung auf dem Ar-
beitsmarkt eingeschränkt: Allein eine Strategie der individuellen Qualifi-
zierung (u.U. sogar in Zusammenhang mit der Schaffung neuer "geeig-
neter Tärigkeitsfelder' ') kann keine berufliche Integration gewährleisten,
da die Behinderten und Leistungsgeminderten immer mehr in Abhän-
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gigkeit von betrieblichen Vorgaben geraten und die Individualisierung
der Qualifikation eben nur dann erfolgreich ist, wenn sie sich nach den
qualitativen Bedarfskriterien der Nachfrageseite richtet, d.h. die Indivi-
dualisierung ihre Entsprechung in einer "Angebots-Nische" findet.s? Da
die Möglichkeiten der Vorhersage und Findung derartiger "Nischen"
begrenztv' und mit unterwertiger und instabiler Beschäftigung verbun-
den sind, müssen gewerkschaftliche Forderungen darauf gerichtet sein,
diese betriebsspezifischen Abhängigkeiten durch kollektive tarifvertragli-
che und sozialpolitische Regelungen zu vermeiden. Sonderregelungen
können nur von dem Hintergrund der Sicherstellung eines ausreichenden
Angebots an qualifizierten Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkei-
ten diskutiert werden. Resümierend ist jedoch zur bisherigen gewerk-
schaftlichen Politik gegenüber Jugendlichen festzustellen, daß auch sie
Selektionsprozesse und die Schaffung von Residualgruppen, wenngleich
durch die neue ren Regelungen in vermindertem Maße, noch immer zu-
läßt. Das stellt jedoch unter gegebenen Bedingungen - nämlich dem ge-
nerellen Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen - den deklarierten
Grundsau "Fördern statt Selektieren"62 in Frage, da Sonderregelungen
mit der Gefahr der Ausgliederung verbunden sind. Darüber hinaus kann
dies negative Folgen für die Identitäsbildung der Betroffenen haben und
sich mit Stigmatisierungsprozessen verbinden.

Es geht uns nicht darum, gezielte Förderungsmaßnahmen für einzelne
Gruppen abzulehnen, sondern 'betriebsspezifische Regelungen' zu ver-
meiden: Wir fordern eine integrierte Ausbildung in anerkannten Ausbil-
dungsberufen mit besonderen Hilfestellungen. Angesichts der sich ver-
schärfenden Strukturierung des Arbeits- und Ausbildungsmarktes zuun-
gunsten von Problemgruppen sollten arbeitsmarktpolitische Anstrengun-
gen der Gewerkschaften primär auf kollektive Lösungen, z.B. die Sicher-
steIlung einer ausreichenden Zahl von qualifizierten Ausbildungsplätzen
für alle Jugendlichen, gerichtet sein.
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